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TRBS Neuerungen Gefahrstoffe Übersicht
Übersicht: Geänderte und neu gefasste TRGS

	Technische Regel
	Änderungen, Neuerungen

	TRGS 509 Lagern von flüssigen und festen Gefahrstoffen in ortsfesten Behältern sowie Füll- und Entleerstellen für ortsbewegliche Behälter
	Vorwiegend gab es durchgehend formale Änderungen, wie z. B. den Verweis auf Abschnitte innerhalb der TRGS 509 und die Verweisung auf andere Technische Regeln. An mehreren Stellen gab es weitere Ergänzungen zu Explosionsgefährdungen.
Besonders hervorzuheben ist, dass Anhang 1 mit ergänzenden Anforderungen an die Ausrüstung von Tanks sowie Füll- und Entleerstellen für brennbare Flüssigkeiten in Kapitel 5 „Brandschutz“ vervollständigt wurde. Sofern Ihre Tankraumabdichtungen erhöhte Anforderungen an die Dichtheit erfüllen, können Sie eine reduzierte Zoneneinteilung vornehmen. In diesem Fall können Sie für den Bereich oberhalb von Schwimmdächern auf Maßnahmen zur Vermeidung eines direkten Blitzeinschlags verzichten.

	TRGS 505 Blei
	In Abschnitt 3.1 „Informationsermittlung“ wurden die Absätze 2 und 3 neu gefasst. Zum einen wurde begründet, warum in Deutschland kein eigener Arbeitsplatzgrenzwert für Blei in der Luft festgelegt ist. Zum anderen wird festgestellt, dass die aktuell in der ArbMedVV aufgeführte Auslöseschwelle für Blei (von 75 µg/m³) keine gesundheitsbasierte Luftkonzentration für eine Pflichtvorsorge ist.

	TRGS 910 Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebs- erzeugenden Gefahr- stoffen
	In Anlage 1 Tabelle 1 „Liste der stoffspezifischen Akzeptanzund Toleranzkonzentrationen“ wurde der Stoffeintrag zu Aluminiumsilikatfasern neu gefasst; dieser lautet „Aluminiumsilikatfasern (feuerfeste Keramikfasern gemäß Richtlinie 2004/37/EG)“. Diese Fasern sind Bestandteil in Wärmedämmstoffen für Hochtemperaturanwendungen.
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